
 

 

Entsprechenserklärung der MLP AG nach § 161 AktG  
(Stand: 13.12.2012) 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der MLP AG erklären hiermit gemäß § 161 AktG, dass den Empfeh-
lungen der Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung 
vom 15. Mai 2012 seit der letzten Entsprechenserklärung grundsätzlich entsprochen wurde. 
Nicht angewandt wurden lediglich die Empfehlungen aus den Ziffern 4.1.5, 4.2.3 Abs. 4 und 
Abs. 5, 5.1.2. Satz 2, 5.1.2 Satz 7, 5.4.1 Satz 2 und 5.4.1 Abs. 2 und 3. 
 
Die genannten Abweichungen beruhen auf folgenden Gründen: 
 
Ziff. 4.1.5 (Beachtung von Vielfalt bei Führungskräften) 
 
Nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Vorstand bei der 
Besetzung von Führungspositionen auf Diversity achten und dabei eine angemessene Berück-
sichtigung von Frauen anstreben.  
 
Der Vorstand hat im laufenden Geschäftsjahr seine Bemühungen um Vielfalt bei der Besetzung 
von Führungspositionen verstärkt und strebt dabei insbesondere eine angemessene Berück-
sichtigung von Frauen in den Führungsebenen im Unternehmen an. Der Vorstand der MLP AG 
hat bereits in der Vergangenheit Maßnahmen mit der Zielsetzung einer verbesserten Verein-
barkeit von Beruf und Familie getroffen. Er wird diese Maßnahmen auch im Geschäftsjahr 2013 
weiter auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen und ggf. notwendige Veränderungen vornehmen 
bzw. weitere Maßnahmen treffen, um unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situati-
on der Gesellschaft eine angemessene Berücksichtigung von Frauen in den Führungsebenen 
des Unternehmens zu erreichen. 
 
Die im Jahre 2012 im Auftrage des Vorstands aufgelegte Ist-Analyse zur Diversität bei den Füh-
rungskräften enthält weitergehende Arbeitsaufträge und sieht ein laufendes Reporting an den 
Vorstand vor. Da dieses Maßnahmenpaket noch nicht abschließend und konzernweit umge-
setzt ist, genügt es noch nicht in jeder Hinsicht, um den Anforderungen der Ziffer 4.1.5 des 
Kodex voll zu entsprechen. Aus diesem Grunde erklärt MLP vorsichtshalber, von dieser Emp-
fehlung auch im Geschäftsjahr 2013 - wie schon im Geschäftsjahr 2012 – noch abzuweichen. 
 
Ziff. 4.2.3 Abs. 4 und Abs. 5 (Abfindungs-Cap) 
 
Nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex soll bei Abschluss von 
Vorstandsverträgen darauf geachtet werden, dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vor-
zeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund einschließlich Nebenleis-
tungen den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-Cap). Wird der 
Anstellungsvertrag aus einem von dem Vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grund 
beendet, erfolgen keine Zahlungen an das Vorstandsmitglied. Für die Berechnung des Abfin-
dungs-Caps soll auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenen-
falls auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt 
werden. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstä-
tigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) soll 150 % des Abfindungs-Caps 
nicht übersteigen. 
 



 

 

MLP hat im Laufe des Geschäftsjahres 2011 die Anstellungsverträge mit den Mitgliedern des 
Vorstands vollständig auf ein neues Vergütungssystem umgestellt. Mit dieser Umstellung wird 
den vorgenannten Empfehlungen nun seitens der MLP entsprochen.  
 
Eine Abfindungsregelung bei einvernehmlicher Vertragsaufhebung ist hingegen nicht vorge-
sehen. Abfindungsregelungen bei einvernehmlicher Vertragsaufhebung, können vertrags-
rechtlich ohnehin nur eine Richtschnur geben, von der die Parteien jedoch jederzeit einver-
nehmlich abweichen könnten. Eine solche Regelung wäre aus diesem Grunde nicht mehr als 
ein Formalakt. 
 
Daher wird MLP dieser Empfehlung im Jahr 2013 – wie schon im Jahr 2012 – nicht entspre-
chen.  
 
Ziff. 5.1.2 Satz 2 (Vielfalt bei Zusammensetzung des Vorstands) 
 
Nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat bei 
der Zusammensetzung des Vorstands auch auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbeson-
dere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben.  
 
Der Aufsichtsrat der MLP AG strebt für die Zukunft eine noch intensivere Beachtung von Viel-
falt und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung 
von Vorstandspositionen an. Der Aufsichtsrat berücksichtigt in seinen Auswahlverfahren ge-
zielt auch die Bewerbungen geeigneter Frauen. Er wird sich im Geschäftsjahr 2013 weiter mit 
dieser Thematik befassen und ggf. notwendige Veränderungen an den bestehenden Auswahl-
prozessen vornehmen bzw. weitere Maßnahmen treffen, um anknüpfend an das vom Vorstand 
noch zu finalisierende konzernweite Gesamtkonzept zur Umsetzung der Empfehlung des Ko-
dex gem. Ziff. 4.1.5 (Beachtung von Vielfalt bei Führungskräften) unter Beachtung der unter-
nehmensspezifischen Situation der Gesellschaft eine angemessene Berücksichtigung von Frau-
en auch im Vorstand des Unternehmens zu erreichen. Dessen ungeachtet beabsichtigt der Auf-
sichtsrat der MLP AG, seine Auswahlentscheidung auch in Zukunft vorrangig am Maßstab der 
persönlichen und fachlichen Qualifikation auszurichten. 
 
Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass der bislang erreichte Stand der Umsetzung noch nicht 
ausreicht, um den Anforderungen der Ziffer 5.1.2 Satz 2 des Kodex voll und ganz zu entspre-
chen. Aus diesem Grunde erklärt MLP vorsichtshalber, von dieser Empfehlung auch im Ge-
schäftsjahr 2013 - wie schon im Geschäftsjahr 2012 – noch abzuweichen. 
 
Ziff. 5.1.2 Satz 7 (Altersgrenze für den Vorstand) 
 
Nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex soll für die Vorstands-
mitglieder eine Altersgrenze festgelegt werden. 
 
MLP ist hiervon im Jahr 2012 abgewichen. Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist nicht 
festgelegt. Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern sollte sich ausschließlich an Kenntnissen, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen orientieren. MLP wird dieser Empfehlung daher im 
Jahr 2013 – wie im Jahr 2012 – nicht entsprechen. 
 



 

 

Ziff. 5.4.1 Satz 2 (Altersgrenze für den Aufsichtsrat) 
 
Nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex soll bei Vorschlägen zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder 
berücksichtigt werden. 
 
MLP ist hiervon im Jahr 2012 abgewichen. Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist 
nicht festgelegt. Angesichts der in Ziffer 5.4.1 Satz 1 des Kodex geforderten Kenntnisse, Fä-
higkeiten und fachlichen Erfahrungen erscheint die Festlegung einer Altersgrenze nicht als 
sinnvoll. MLP wird dieser Empfehlung daher im Jahr 2013 – wie im Jahr 2012 - nicht entspre-
chen. 
 
Ziff. 5.4.1 Absatz 2 und 3 (Benennung von konkreten Zielen für die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats) 
 
Nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat für 
seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, die unter Beachtung der unternehmens-
spezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle Interessen-
konflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Nummer 5.4.2., 
eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksich-
tigen. Diese konkreten Ziele sollen insbesondere eine angemessene Beteiligung von Frauen 
vorsehen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremien sollen diese Ziele be-
rücksichtigen. Die Zielsetzung und der Stand der Umsetzung sollen im Corporate Governance 
Bericht veröffentlicht werden.  
 
MLP ist von dieser Empfehlung im Geschäftsjahr 2012 abgewichen. Der Aufsichtsrat der MLP 
AG hat sich in Sitzungen in den Geschäftsjahren 2010 und 2012 mit dem Thema einer konkre-
ten Zielsetzung für die Besetzung des Aufsichtsrats unter besonderer Berücksichtigung von 
Vielfalt befasst. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich das Ziel gesetzt, bei 
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der vorhandenen Kandidaten mindestens 25 Pro-
zent der Mitglieder des Aufsichtsrats auf der Anteilseignerseite mit geeigneten weiblichen Mit-
gliedern zu besetzen. Die Festlegung eines konkreten Zeitplans für die Umsetzung der Zielset-
zung erachtet der Aufsichtsrat mit Blick vornehmlich auf die satzungsgemäß geringe Zahl der 
Mitglieder des Aufsichtsrats derzeit jedoch nicht als sinnvoll. Eine Berichterstattung über et-
waige konkrete Umsetzungsschritte zur Zielerreichung kann somit derzeit auch im Corporate 
Governance Bericht noch nicht erfolgen. 
 
Aus diesem Grunde erklärt MLP, von dieser Empfehlung im Geschäftsjahr 2013 - wie auch be-
reits im Geschäftsjahr 2012 - abzuweichen.  
 
 
Wiesloch, im Dezember 2012 
MLP AG 
 
 
Der Vorstand     Der Aufsichtsrat 
 
 
 


